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Erläuteru ngen zur Ü berschussbeteil i gung fü r die

Rentenversicherung mit Auszahlung des Deckungskapitals bei Tod
als Altersvorsorgevertrag im Sinne des Altersvorsorgeveft räge-
Zertifizierungsgesetzes (AltZertG)

Inlormationen zur Überschussermittlung und -beteiligung

Charakteristisch für die Lebensversicherung sind die langfristi-
gen Garantien. Garantiert wird über eine lange Vertragslauzeit
hinweg die vereinbarte Versicherungsleistung bei gleich blei
benden Beiträgen. Unabhängig von dem jeweiligen Verlauf der
KapitalmärKe haben Sie damit in jeder Lebensphase die Pla-
nungssicherheit, die Sie für die Altersvorsorge brauchen

Die lhnen gegebenen Garantien erfordern von uns eine vor-
sichtige Tariftalkulation. Wir müssen ausreichend Vorsorge
treffen ftir Veränderungen der KapitalmärKe und eine ungüns-
tige Entwicklung der Kosten. Unsere vorsichtigen Annahmen
bezüglich der Kapitalanlagenvezinsung und der Entwicklung
der Kosten führen zu Überschilssen, an denen wir Sie beteili-
gen. Durch die jährliche Überschussbeteiligung erhöht sich die

g hängt die Hö-

-rstung 

auch von der Entwick-

4.-".(-<
lm Folgenden möchten wir lhnen die wichtigsten Schritte von
der Entstehung der Überschüsse bis zu deren Verteilung auf
die einzelnen Versicherungen etwas ausführlicher erläutern.

Wie entstehen die Überschüsse?

Überschtisse ezielen wir in der Regel aus dem Kapitalanlage-
und dem Kostenergebnis. Die Überschüsse sind umso grÖßer,
je erfolgreicher unsere Kapitalanlagepolitik ist und Je sparsa-
mer wir wirtschaften.

- Kapitalanlageergebnis

Der größte Teil des Überschusses stammt aus den Erträgen
der Kapitalanlagen. Damit wir unsere Verpflichtungen aus den
Versicherungsverträgen jedezeit erfüllen können, müssen wir
eine Deckungsrückstellung bilden und Mittel in entsprechender
Höhe anlegen (2. B. in festvez inslichen Wertpapieren, Hypo-
theken, Darlehen, Aktien und lmmobilien). Dies überwachen
unser Verantwortlicher AKuar und unser Treuhänder für das
Sicherungsvermögen. Bei der Berechnung der Deckungsrück-
stellung wird ein Zinssatz von 2,75 cyo zugrunde gelegt Dies
bedeutet, dass sich die Vermögenswerte mindestens in dieser
Höhe vezinsen müssen. In der Regel übersteigen die Kapiial-
erträge diesen Mindeseins, da wir das Vermögen nach den
Prinzipien möglichst großer Rentabilität und Sicherheit anle-
gen. Außerdem beachten wir den wichtigen Grundsatz der Mi-
schung und Streuung. Dadurch lassen sich bei gleichem Risiko
höhere Renditen ezielen, weil sich Ertragsschwankungen teil-
weise untereinander ausgleichen.

Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich auch die Aufwen-
dungen für das Management der Kapitalanlagen, Abschrei-
bungen, Zuschreibungen und die Realisierung von Bewer-
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tungsreserven aus. Kapitalanlagen des Sicherungsvermögens
dLlrfen höchstens mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bewertet werden. Einen Einfluss auf die Bewertung hat
auch, ob wir die Kapitalanlagen dauerhaft halten wollen (An-
lagevermögen) oder nur vorübergehend (Umlaufvermögen).
Bei Kapiialanlagen des Umlaufvermögens ist im Falle einer
Wertminderung überschussmindernd auf den Wert zum Bi-
lanzstichtag abzuschreiben. Bei Kapitalanlagen des Anlage-
vermögens muss dagegen nur bei einer voraussichtlich dau-
erhafien Wertminderung abgeschrieben werden. Wurden in
der Vergangenheit Abschreibungen vorgenommen und steigt
der Wert der Kapitalanlagen wieder, dann ist der Wertansatz
in der Bilanz entsprechend zu erhöhen (sog. Wertaufholungs-
gebot). Dieses führt zu einem höheren Überschuss. Ober-
grenze für diese Zuschreibung sind bei beiden Vermögensar-
ten die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Auch dies ist
eine Ausprägung des Vorsichtsprinzips.

Wir möchten dies an einem Beispiel verdeutlichen:

Wenn wir für 100.000 Euro AKien einer Gesellschaft gekauft
haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 100.000 Euro
anzusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag einen Wert von
150.000 Euro haben, unabhängig davon, ob es sich um Anla-
ge- oder Umlaufvermögen handelt. Beträgt der Wert der AKi-
en zum Bilanzstichtag dagegen nur noch 80.000 Euro, dann
ist bei Aldien des Umlaufuermögens dieser Betrag für den
Wertansatz in der Bilanz maßgeblich. Bei AKien des Anlags.
vermögens besteht dagegen nur dann eine Verpflichtung zur
Abschreibung auf 80.000 Euro, wenn eine voraussichtlich
dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei vorübergehender
Wertminderung können die AKien weiterhin mit'100.000 Euro
in der Bilanz ausgewiesen werden. Wurde eine Abschreibung
im Umlauf- oder Anlagevermögen auf 80.000 Euro vorge-
nommen und steigt der Kurwert der AKien bis zum nächsten
Bilanzstichtag wieder auf z.B. 120.000 Euro an, dann ist eine
Zuschreibung von 20.000 Euro vorzunehmen und in der Bi-
lanz sind wieder die ursprtinglichen Anschaffungskosten von
100.000 Euro auszuweisen.

Steigt der Wert der Kapitalanlagen über die Anschaffungs-
kosten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. Diese bilden
einen Puffer, mit dem die Uberschussbeteiligung für die Kun-
den auch in Zeiten schwacher KapitalmärKe eine Zeit lang
stabil gehalten werden kann. Bewertungsreserven sorgen für
Sicherheit, weil beispielsweise Kursrückgänge an den AKien-
märKen nicht sofort auf das Anlageergebnis durchschlagen.
Sie können aber auch genutä werden, indem etwa bei niedri-
gen Kapitalmarldzinsen Bewertungsreserven aufgelöst und
AKien mit Kursgewinn verkauft w€rden. Hierbei orientieren wir
uns an den Erwartungen über. die künftige KapitalmarKent-
wicklung und dem Ziel, die Uberschussbeteiligung unserer
Kunden möglichst unabhängig von kuzfristigen Ausschlägen
an den KaDitalmärKen zu halten.
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- Kostenergebnis

Bei der Tarifkalkulation haben wir auch Annahmen über die
zuktinftige Kostenentwicklung getrotfen. Wirtschaften wir spar-
samer als kalkuliert, entstehen Kostenüberschüsse.
Wie werden die Überschüsse ermittelt und festgestellt?

Die Uberschüsse werden nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jah-
resabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von ei-
nem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unserer
Aufsichtsbehörde einzureichen.

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung der Vetsicherungs-
nehmer?

Die von uns erwirtschafteten Überschüsse kommen zum ganz
überwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der
übrige Teil wird den Rücklagen des Unternehmens zugefilhrt.
Eine Rechtsverordnung zu S 8'lc des Versicherungsaufsichts-
gesetzes legt die Beteiligung der Versicherungsnehmer an den
Überschüssen fest. Nach der dezeitigen Fassung der Verord-
nung steht den Versicherungsnehmern mindestens 90 % der
Nettoerträge (Bruttoerträge abzüglich Aufwendungen) aus den-
jenigen Kapitalanlagen zu, die ftlr künftige Versicherungsleis-
tungen vorgesehen sind.

Soweit die Versicherungsnehmer diese Erträge nicl]t über die
oben erwähnte l\ilindestvezinsung erhalten, werden die Erträge
für die Überschussbeteiligung verwendet. In der Vergangenheit
haben wir regelmäßig einen deutlich höheren Anteil als 90 %
der Nettokapitalerträge an unsere Kunden weitergegeben.
Auch an den Uberschüssen aus dem Kostenergebnis beteili-
gen wir die Versicherungsnehmer nach der genannten Verord-
nung in angemessener Weise.

Den Uberschuss führen wir der Ruckstellung für Beitragsrilck-
erstattung zu, soweit er nicht in Form der sog. DireKgutschrift
bereits unmiftelbar den überschussberechtigten Versicherun-
gen gutgeschrieben wird. Die Rückstellung darf grundsäElich
nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer
verwendet werden. Nur ausnahmsweise können wir die Rilck-
stellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Ab-
wendung eines Notstandes (2. B. Verlustabdeckung) heranzie-
hen. Hierfür benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde. Wie die Bewertungsreserven dient auch diese Rückstel-
lung dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten,
d.h. auch in Zeiten schwacher KapitalmärKe die Überschuss-
beteiligung filr die Kunden stabilzu halten.

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung lhres Vertrags?

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedlichem
Umfang zum Überschuss beitragen, fassen wir gleichartige
Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Kriterium ft:lr
die Bildung einer solchen Bestandsgruppe ist vor allem das
versicherte Risiko. Danach werden z.B. Kapitalbildende Le-
bensversicherungen, Rentenversicherungen und Risikoversi-
cherungen jeweils eigenen Bestandsgruppen zugeordnet. Die
Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Bestandsgrup-
pen orientiert sich daran, wie sie zu seiner Entstehung beige-
tragen haben.

lhre Versicherung erhält Anteile an den Uberschüssen derjeni
gen Gruppe, die in lhrem Versicherungsschein genannt ist. Die
Mittel für die Uberschussanteile werden bei der DireKgutschrift
zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert, an-
sonsten der Rückstellung flir Beitragsrückerstattung entnom-
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men. Die Höhe der ÜberschussanteilsäEe wird jedes Jahr vom
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-
wortlichen AKuars festgelegt. Wir verötfentlichen die Über-
schussanteilsätze in unserem Geschäftsbericht bzw wir teilen
sie lhnen im Versicherungsschein oder auf andere Weise mit.

Nähere Informationen zu den Bemessungsgrößen der einzel-
nen Überschussanteile finden Sie in den versicherungsmathe-
matischen Hinweisen.

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht
garantiert werden!

Die Höhe der Uberschussbeteiligung hängt von vielen Einflüs-
sen ab. Diese sind - allein schon wegen der langen Vertrags-
laueeit - nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beein-
flussbar. Wichtigster EinflussfaKor ist dabei die Zinsentwick-
lung des KapitalmarKs. Aber auch die Entwicklung der Kosten
ist von Bedeutung. Die absolute Höhe der ktinftigen Über-
schussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Aus den
Modellrechnungen können Sie den möglichen Verlauf der Ü-
berschussbeteiligung entnehmen.

Versicherungsmathematische Hinweise:

Die Bemessungsgrößen für die Überschussanteile werden
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt.

1) Rechnungsgrundlagen derTarifkalkulation

Die Tarifkalkulation basiert auf folgenden versicherungs-
mathematisch anerkannten Rechnungsgrundlagen, die
sowohl die Sterbetafeln der Deutschen AKuarvereinigung
(DAV) als auch den durch das Bundesministerium der Fi-
nanzen durch Rechtsverordnung gemäß S 65 Absatz 1
VAG festgelegten garantierten Rechnungszins berücksich-
lrgen:

Rentenversicherung nach dem Altersvermögensgesetz
(AVmG)

- Rechnungszins: 2,75%
- Sterbetafel im Rentenbezuo: DAV 2004 R

2) Uberschussermittlung vor dem vereinbarten Fälligkeits-
termln

Die laufenden Uberschussanteile können aus Zins- und
Kostenüberschüssen bestehen. Die jeweiligen Über-
schussanteilsätze sind dem Geschäftsbericht zu ent-
nehmen.

Der Kostenüberschuss wird zu Beginn eines jeden
Ratenzahlungsabschnitts zugewiesen. Für beitragsfreie
Versicherungen wird der Kostenüberschussanteil monat-
lich vorschüssig zugewiesen. Für die Zuteilung von
Kostenüberschussanteilen gilt eine Wartezeit, die dem
Geschäftsbericht zu entnehmen ist.
Der Zinsüberschussanteil wird monatlich nachschüssio
zugewiesen.

- Die Bemessungsgrundlage für den Zinstiberschussanteil
ist das gebildete Deckungskapital, berechnet zum Ende
des abgelaufenen Monats und mit dem Rechnungszins
um ein Jahr abgezinst.
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-Bemessungsgrund|ageft j rdenKoSteni iberschussantei | iStdieSch|usszah|ungsindf i i rdasVersicherungsjahrder
der maßgebende Kostenbeitrag der Versicherung. Der Fälligkeit dem Geschäftsbericht zu entnehmen.
maßgebende Kostenbeitrag besteht aus den einge-
rechneten Verwaltungskosten des Eigenbeitrags abzüglich 3) Uberschussermittlung im Rentenbezug
der stÜckkosten 

Der laufende überschussanteil kann aus zins-, Risiko-
- Die Bemessungsgrundlage für den Schlussüber- und Kostenüberschüssen bestehen. Der Anteilsatz ist dem

schussanteil zum ZeitpunK der Fälligkeit ist die Summe Geschäftsbericht zu entnehmen.
der mit dem Gesamtzins vezinsten Zinsilberschuss-
zuteilungen. - Die Bemessungsgrundlage für den Uberschussanteil im

lentenbezug ist der Barwert der Versicherung, berechnet
- Die Bemessungsgrundlage für die Schlusszahlung ist die zum Ende des abgelaufenen Versicherungsjahres. Dabei

Summe der geleisteten Eigenbeiträge zum Rentenbeginn ist der Barwert der Versicherung definiert als der Barwert
fü r jedes abgelaufene Versicherungsjahr. der ausstehenden vereinbarten Versicherungsleistungen

Die überschussanteirsätze für den schrussüberschuss und 
=n:t"l:X* 

'* 
Barwerts der künftigen kalkulatorischen
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